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Sehr geehrter Herr Kommissar, 

/ als verantwortliche Ministerin innerhalb der Bundesregierung möchte ich Ihnen gerne das 

deutsche Positionspapier zur Mitteilung der Europäischen Kommission zur gesellschaftli

chen Verantwortung von Unternehmen (CSR) übermitteln. 

Insbesondere die Neudefinition von CSR unter Verzicht auf Freiwilligkeit sowie die geplan

ten europäischen Gesetzgebungsaktivitäten zur verpflichtenden Nachhaltigkeitsbericht

erstattung werden von der Bundesregierung kritisch beurteilt. Das Freiwilligkeitsprinzip ist 

ein zentraler Markenkern der deutschen CSRPolitik; dies wurde auch bisher von der Euro

päischen Kommission so gesehen. 

Ein inhaltsgleiches Schreiben habe ich auch Ihren Kollegen Andor und Barnier zukommen 

lassen. 

Über einen weiteren Austausch würde ich mich sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ref. Ares(2011)1272355 - 28/11/2011
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Verantwortung im Kerngeschäft eines Unternehmens festgehalten werden. Gerade der 
Grundsatz der Freiwilligkeit ist im Gemeinsamen Verständnis des deutschen 
Multistakeholdergremiums „CSRForum" deutlich zum Ausdruck gebracht, und von der 
Bundesregierung bei Verabschiedung des Aktionsplans CSR übernommen worden. Dies hat 
die deutsche Regierung in ihren Stellungnahmen gegenüber der Kommission wiederholt betont 
und u.a. in einer schriftlichen Stellungnahme vom 14. April 2010 explizit darauf hingewiesen, 
dass eine strategische Abkehr vom Prinzip der Freiwilligkeit mit dem in Deutschland 
praktizierten Verständnis von CSR nicht vereinbar ist. 

CSR als freiwillige Übernahme von Verantwortung im eigenen Kerngeschäft dient nicht nur der 
wirtschaftlichen Entwicklung, sondern fördert zugleich bürgerschaftliches Engagement  den 
„Schlüsselfaktor zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts" in Europa (KOM (2011) 568, S.2). 
Auch aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher stellt das auf Freiwilligkeit beruhende 
CSREngagement einen wichtigen Aspekt für die öffentliche Bewertung der 
verantwortungsvollen Unternehmensführung sowie für den Kauf von nachhaltigen Produkten 
und Dienstleistungen dar. Wachsende Regulierung und gesetzliche Festlegungen im Bereich 
CSR könnten dieses Wertungskriterium für ein verantwortungsvolles Kaufverhalten 
einschränken. Der Grundsatz der Freiwilligkeit sollte daher nicht aufgeweicht werden. 

4. Die Bundesregierung spricht sich ausdrücklich gegen neue gesetzliche Berichtspflichten zu 
sozialen und ökologischen Informationen aus. Solche gesetzlichen Berichtspflichten würden 
eine Abkehr vom Prinzip der Freiwilligkeit bedeuten und wären mit erheblichem 
Bürokratieaufwand insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland, aber 
auch für alle anderen Unternehmensgruppen verbunden. Für die besondere Betroffenheit von 
KMU würde auch eine Untergrenze, z.B. festgemacht an der Beschäftigtenzahl, keine Abhilfe 
schaffen. So erfasst z.B. die von der EU angewandte Empfehlungsgrenze von 250 
Beschäftigten für kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland viele eindeutig 
mittelständisch organisierte Betriebe nicht. Diese mittelständischen Unternehmen verfügen 
oftmals nicht über die erforderlichen Informationen zur Erstellung von Berichten und könnten 
diese nur mit beträchtlichem Aufwand erstellen. 

5. Mit sehr großer Skepsis steht die deutsche Regierung auch dem von der Kommission 
angekündigten „Koregulierungsprozess" gegenüber. Dieser darf nicht zu einer defacto 
gesetzlichen Regelung werden. Zu strikte Vorgaben unterlaufen die Motivation für 
Selbstregulierung. Das Prinzip der Freiwilligkeit muss auch hier gewahrt bleiben. 
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6. Die Bundesregierung unterstützt die Bekanntmachung und weitere Verbreitung 
internationaler Standards und Informationen, um freiwillige Selbstorganisationsprozesse von 
Unternehmen und Branchen zu fördern. Daher begrüßt die Bundesregierung die Aussage der 
Europäischen Kommission, die europäische CSRStrategie in Einklang mit dem durch die 
OECDLeitsätze für multinationale Unternehmen, den „Global Compact" der Vereinten 
Nationen, die ISONorm 26000 zur gesellschaftlichen Verantwortung, die Dreigliedrige 
Grundsatzerklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über multinationale 
Unternehmen und Sozialpolitik und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Unternehmen 
und Menschenrechte (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) 
gesteckten internationalen Rahmen zu bringen. Ebenso wird der Bezug zur sozialen und 
ökologischen Verantwortung über die gesamte Lieferkette begrüßt. 


